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Heyer, Hans Rudolf: Die Kunstdenkmiler des Kantons Basellandschaft, Band 3, Bezirk Sissach, Seite 181.
Lutz, Marcus: Neue Merkwiirdigkeiten der Landschaft Basel, zweite Abteilung, Basel 1805, Seite 266.

Heyer, Hans Rudolf, Seite 182.

Das Biirgerhaus in der Schweiz, Band 23, 1931, Seite 140 (Abb.) und Seite LXXIX.

Heyer, Hans Rudolf: Die Kunstdenkmiler des Kantons Basellandschaft, Band 3, Bezirk Sissach, Seite 221.
Huggel, Doris: Johann Jacob Fechter, 1717-1797, Ingenieur in Basel, Lindenberg im Allgiu 2004, Seite
93.

Die anfinglich geplante Sanierung der gesamten Scheune konnte aufgeschoben werden, da sich deren
statischer Zustand als stabil erwiesen hatte. Nur punktuelle Reparaturen der Dachhaut wurden ausgefiihrt.
Eine Siidansicht von Scheune oder Schopf ist auf keiner historischen Zeichnung ersichtlich.

KDMBL L, S. 191

Holzaltersbestimmung, Archiv Denkmalpflege BL

Holzaltersbestimmung, Archiv Denkmalpflege BL

Die archdologischen Untersuchungen wurden von Claudia Spiess, Kantonsarchidologie, durchgefiihrt. Fiir
die Mitteilung der Resultate danke ich bestens.

Anita Springer, Alter Trutz — spiter Schutz, Diplomarbeit NDS Denkmalpfiege ETH, 2005, Archiv Denk-
malpflege BL

Eventuell wurden diese Holzteile nur gestrichen, denn weder bei der Dokumentation 2004 noch bei der
Sanierung 2009 konnten Reparaturen festgestellt werden.

Unter anderem wurden grosse Brocken aus Rauracien-Korallenkalkstein, diversen Spolien (Fenster- und
Torgewinder), gebrochenem Hauptrogenkalkstein und Baukeramik verwendet. (Mitteilung der Kantonsar-
chéologie)

Anastilosis (griech.: avaoTiAwaOIg, -EWG; aus Aua, ana = «wiedem, «zuriick» und 0TNAGW = «[eine Stele oder
ein Gebdude] aufstellen»), hidufig auch Anastylose (als irrtiimliche Herleitung von griech.: 0 oTUAOG, stylos =
«die Stiitze, Sdule»), bezeichnet die Wiedererrichtung eines verfallenen historischen Bauwerks unter Verwen-
dung seiner originalen, erhaltenen Bauteile. (Wikipedia)

Charta von Venedig, zitiert nach Bundesamt fiir Kultur.

Hans-Jorg Stalder

Tatigkeitsbericht 2009 der Kantonalen Denkmal- und
Heimatschutzkommission

Einfiihrung: Aufgabe der DHK

Das Gesetz von 1992 formuliert den
Zweck des Denkmal- und Heimatschut-
zes kurz und biindig folgendermassen:

«Dieses Gesetz bezweckt die Schonung,
den Schutz und die Sicherung von Orts-
bildern und Kulturdenkmalern.»'
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Die Aufgabe der Kantonalen Denkmal-
und Heimatschutzkommission (DHK)
besteht darin, diese Anliegen mit den
Mitteln zu fordern, die das Gesetz ihr
zuschreibt. Im Berichtsjahr befasste sie
sich denn auch ausgiebig mit Fragen des
Schutzes und der Sicherung von Ortsbil-
dern vor stérenden Eingriffen.



Sonnenkollektoren in Kernzonen: Ver-
nehmlassung durch die DHK

In erster Linie ging es um den Ortsbild-
schutz, als eine Anderung der Bewilli-
gungspraxis von Solaranlagen in Kern-
zonen in einem Entwurf der Bau- und
Umweltschutzdirektion (BUD) zur Ver-
nehmlassung an den Landrat gelangte. Die
DHK war zur Vernehmlassung eingeladen.

In den Kernzonen der Ortschaften kon-
zentrieren sich die flir das Baselbiet cha-
rakteristischen grossen, zum Teil noch
mit alten Biberschwanzziegeln gedeck-
ten Dicher und zusammenhidngenden
Dachlandschaften. Diese Ortsbilder pri-
gen das vertraute Bild des Baselbiets.
Obschon die meisten Dorfer in der zwei-
ten Hélfte des letzten Jahrhunderts einen
enormen Strukturwandel durchgemacht
und sich die Siedlungsbilder tiefgrei-
fend verdndert haben, so pragen doch die
Kernzonen weiterhin den Charakter der
Ortschaften und ganzer Tallandschaften.
Dies tun sie sogar weit starker, als es ihre
Ausdehnung und ihr verhdltnismassig
geringer Anteil an der Baumasse eines
Dorfes erwarten liessen. Dadurch stellen
sie ein wesentliches Kulturgut des Kan-
tons dar. Die Verantwortung fiir die Kern-
zonen als Kulturgut pragte denn auch die
Stellungnahme der DHK.

Das Inventar schiitzenswerter Ortsbilder
der Schweiz (ISOS) unterscheidet drei
Kategorien von Ortsbildern: Ortsbilder
von lokaler, regionaler und nationaler
Bedeutung. Der Entwurf der BUD sah
vor, einen Schutz der Dicher — im Ge-
gensatz zu heute — nur noch fiir national
bedeutende Ortsbilder zuzulassen. Zu
den national geschiitzten Ortsbildern ge-
horen zum Beispiel Gelterkinden, Mut-
tenz, Waldenburg oder Wenslingen. Fir
Gemeinden mit Ortsbildern von lokaler

oder regionaler Bedeutung — wie Lau-
wil, Nenzlingen, Bubendorf oder Seltis-
berg — sollte dieser Schutz aufgehoben
werden. Dagegen wandte sich die DHK
in ihrer Stellungnahme dezidiert. Sie
hielt allerdings in der Einleitung zu ihrer
Vernehmlassungsantwort fest, dass sie
die politisch angestrebte Forderung der
Energiegewinnung durch Solaranlagen
unterstiitze und dass die Solarenergiege-
winnung im Kanton stark ausbaubar sei.
Wie konnte die DHK diese beiden Hal-
tungen miteinander in Einklang bringen
und zu einer unzweideutig ablehnenden
Haltung gegeniiber dem Vernehmlas-
sungsentwurf kommen?

Nach den Berechnungen der Autoren der
Landratsvorlage liegen 1,9 Prozent der
Dachflichen des Kantons in Ortskernen
von lokaler Bedeutung, 4,2 Prozent in
Kernzonen von regionaler und 3,6 Pro-
zent in solchen von nationaler Bedeu-
tung. Alle Kernzonen zusammen um--
fassen also nicht einmal 10 Prozent der
Dachflichen im Siedlungsgebiet. Nur ein
Teil davon ist aufgrund der Ausrichtung
der Dachflichen fur Solaranlagen geeig-
net. Hingegen ginge der kulturelle Wert
der Dachlandschaften als Ganzes bei
einer Preisgabe des Schutzes unwieder-
bringlich verloren.

Der Kanton Baselland besitzt bereits ein
sehr liberales Gesetz beziiglich Solaran-
lagen: Im Siedlungsgebiet ausserhalb der
Kernzonen, wo sich uiber 80 Prozent der
kantonalen Dachflichen befinden, diir-
fen Solaranlagen ohne Bewilligung er-
stellt werden. Ausserhalb der Bauzonen
befinden sich nochmals fast 10 Prozent
samtlicher Dachflichen. Hier sind Son-
nenkollektoren zwar von Bundes wegen
bewilligungspflichtig, werden im Allge-
meinen aber erlaubt. Es besteht folglich
ein riesiges, erst wenig ausgeschopftes
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Potenzial flir die Energiegewinnung mit
Solartechnologie. Dieses konnte aus-
geschopft werden, ohne die Ddcher der
Kernzonen zu beeintriachtigen.

Im Weiteren ist im Kanton Baselland
nicht nur das betreffende Gesetz liberal,
sondern auch die bisherige Praxis: Selbst
innerhalb der Kernzonen werden die
Anliegen einer nachhaltigen Energiege-
winnung gefordert, indem die Denkmal-
pflege Solaranlagen auf den Diachern von
Nebengebiuden bewilligt, sofern sie nur
wenig einsehbar sind. Zudem unterstiitzt
die Denkmalpflege die Gemeinden bei
der Suche nach individuellen Losungen.

Die DHK hielt somit fest: Die Kernzo-
nendidcher aus dem generellen Schutz
zu entlassen, wiirde eine nachhaltige
Energiegewinnung im Kanton nur in
geringem Masse fordern, hingegen eine
bleibende Verarmung der Ortsbilder
und damit des Landschaftsbildes ver-
ursachen. Die nachhaltige Energiepro-
duktion zu fordern, darf nicht auf ein
Entweder-oder hinauslaufen, indem man
den Schutz der natiirlichen und der kul-
turellen Giiter gegeneinander ausspielt.
Sachlich ist diese Alternative jedenfalls
nicht begriindet. Denn es ist — angesichts
des Fldachenverhiltnisses zwischen den
Déchern innerhalb und jenen ausserhalb
der Kernzonen — fiir die Umwelt nur sehr
wenig zu gewinnen, wenn man den ge-
setzlichen Schutz der Kernzonendicher
lockert und diese mit Sonnenkollektoren
bestiickt.

Die DHK bemingelte an dieser Vorlage
des Weiteren, dass sie nicht zwischen
standortunabhingigen  Photovoltaikan-
lagen und standortgebundenen Sonnen-
kollektoren zur Warmwasseraufbereitung
unterscheidet. Fiir standortunabhingi-
ge Photovoltaikanlagen gibe es keinen
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Grund, bestehende Schutzbestimmungen
auf Gebduden und Siedlungen zu lo-
ckern.

Ausserdem erachtete es die DHK als
nutzlos, Dachflichenfenster gleich zu
behandeln wie Solaranlagen. Sie emp-
fahl daher, von einer zusitzlichen Ver-
unkldrung und Belastung der Dachland-
schaften abzusehen und die bewihrten
Regelungen fiir Dachflichenfenster bei-
zubehalten, wie sie die kommunalen Zo-
nenplidne festhalten und der Regierungs-
rat genehmigt hat.

In der Vorlage fanden sich durchaus
Punkte, die die DHK begriisst hat:

Die DHK unterstiitzt es, Gebaude, die
im Inventar der geschiitzten Kulturgii-
ter aufgefiihrt sind, zusammen mit ihrer
Umgebung weiterhin von Solaranlagen
freizuhalten.

Sie begriisst es, dass sich die Vorlage auf
das ISOS stiitzte, um die Schutzwiirdig-
keit von Ortskernen zu beurteilen. Sie
empfahl, das ISOS als Planungsgrundla-
ge zu ibernehmen, da alle darin aufge-
fiihrten Ortsbilder schutzwiirdige Kultur-
giiter darstellen.

Ebenso begliickwiinscht sie die Autoren
der Vorlage fiir ihre sorgfiltigen Uberle-
gungen zum kulturellen Wert der Dach-
landschaften, die fiir zahlreiche Orte
in unserem Kanton so wesentlich sind.
Umso mehr wunderte sich die DHK,
weshalb diese Uberlegungen insgesamt
weder in die allgemeinen Empfehlungen
noch in den neuen Gesetzesartikel ein-
flossen.’

Positiv ist zu werten, dass die vorgeschla-
genen Regelungen wieder iiberarbeitet
werden sollen, spitestens wenn neue



technische Mdglichkeiten bessere und
weniger einschneidende Losungen erlau-
ben werden. Will man einen moglichen
energetischen Gewinn aus zusitzlichen
Solaranlagen dagegen abwigen, wie sehr
diese ein Kulturgut beeintrichtigen, so
gilt es auch die graue Energie, die fiir
die Anlage aufgewendet wird, und deren
mutmassliche Lebensdauer zu bertick-
sichtigen.*

Wirmedimmung und Nachhaltigkeit:
denkmalpflegerische Fragen

Wer sich mit dem Schutz und dem Erhalt
von Baudenkmailern beschiftigt, kommt
nicht darum herum, sich — abgesehen von
der Diskussion um die Dicher in Kern-
zonen — mit aktuellen Fragen des Ener-
giesparens auseinandersetzen. Ist keine
zeitgemdsse Nutzung von historisch
wertvoller Bausubstanz moglich, wird
sich fiur deren Erhaltung auf die Dauer
kaum jemand engagieren.

Minergie-Standard in der Kernzone

Die DHK liess sich bei einer Besich-
tigung iiberzeugen, dass Minergie-
Standards und modernes Wohnen selbst
in der Kernzone realisierbar sind. Im
Ortszentrum von Oltingen begutachte-
te sie ein Bauernhaus, das im Jahr 1850
gebaut wurde und als schiitzenswert
gilt. Die Mangel des alten Hauses wa-
ren zahlreich: extreme Luftundichtig-
keit, schlechtes Tageslicht in manchen
Riumen, gefdhrliche, veraltete Elekt-
roinstallationen, ineffiziente, mit Strom
betriebene Nachtspeicherdfen, durch-
hingende Decken mit unterschiedlichen
Niveaus, niederrieselnde Schiittungen,
... Sie alle legten eine radikale Renova-
tion nahe, das heisst einen weitgehenden

Umbau. Dabei galt es die harmonische
Strassenansicht, einen Bestandteil von
Oltingens Kernzone, beizubehalten. Den
Besitzerinnen und den Bewohnern war
es auch ein Anliegen, die noch originale
Substanz zu erhalten. Deshalb beschloss
man, den ans massive Haus angedockten
Holzschopf auf der Gartenseite durch ei-
nen Anbau mit Wohnraum und Flachdach
zu ersetzen. Die Fenster des neuen Wohn-
teils blicken nach Norden und Osten; ein
Oblicht, das die ganze Raumbreite liber-
spannt, verbessert das Tageslicht. Um die
Strassen- und die Siuidfassade nicht anzu-
tasten, ddimmte man die tibrigen Bauteile
bis 30 Zentimeter dick und konnte die
Minergie-Standards dennoch einhalten.
Die Leitungen fiir die kontrollierte Lif-
tung verlaufen im Fussboden bzw. in der
Dachbodendecke. Im ehemaligen Stall
befinden sich heute der Technikraum und
der Pellet-Tank.

Dieser Umbau konnte nachweisen, dass
das Energiespar-Label zu erlangen ist,
ohne schiitzenswerte Fassaden zu dim-
men, falls Neubauteile, neue Fenster
sowie die Ddmmung des Estrichbodens
(Kaltdach) und der Kellerdecke dies
kompensieren. Voraussetzung dafiir ist
eine sogenannte Komfortliiftung, die die
Luft von einem zentralen Warmetauscher
in alle Raume leitet.’

Die Kommission beurteilte den Umbau
als Musterbeispiel, wie die Forderung
nach Minergie in der Kernzone eingeldst
werden kann.*

Versuche mit neuen Materialien fiir
die Aussendimmung

Eine Wiarmedidmmung an Aussenwinden
geschiitzter Gebdude stiess bisher auf
Ablehnung. Denn die verfiigbaren Ma-
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terialien tragen dicker auf als der Origi-
nalverputz. Dadurch stehen Fenster- und
Tirgewidnde sowie andere Elemente der
Fassadengestaltung nicht mehr iiber den
Verputz vor, was die Ansicht des Ge-
bdudes massgeblich verfilscht. Diesen
Mangel hat die Entwicklung neuer Ma-
terialien nun moglicherweise behoben.
Die DHK stimmte der versuchsweisen
Verwendung eines Aerogels auf Silikat-
basis zu, um das Aussere eines kanto-
nal geschiitzten Gebdudes zu dimmen.
Ihren von den bisherigen abweichenden
Beschluss begriindete sie damit, dass das
neue Material einen wesentlich tieferen
Wirmedurchgangskoeffizienten besitzt,
wodurch der Verputz samt Wirmedam-
mung nicht dicker auftrigt als der vorhe-
rige Verputz. Mitentscheidend war, dass
der historische Verputz fehlte und somit
die Wirmedimmung keine historische
Substanz zerstorte. Die Erfahrungen, die
hier gemacht werden, miissen ausgewer-
tet werden, bevor die DHK weitere Be-
willigungen dieser Art erteilen kann.’

Denkmal- und Ortsbildpflege im Tief-
bau: das Beispiel Arisdorf

An ihrer ordentlichen Sitzung im Novem-
ber traf sich die DHK mit Oliver Jacobi,
dem neuen Leiter des Tiefbauamtes. Was
hat die Denkmalkommission mit dem
Leiter des Tiefbauamtes zu besprechen?
Gewdohnlich befasst sich die DHK mit
Gebiduden, die iber das Strassenniveau
herausragen und als sichtbare Zeugnis-
se der fernen und nahen Vergangenheit
bewahrens- und schiitzenswert sind. An
jener Sitzung beschéftigte sie sich jedoch
mit dem Boden, auf dem wir uns bewe-
gen. Dazu ermichtigt sie das Gesetz liber
den Denkmal- und Heimatschutz (DHG).
Es beauftragt sie, auch «Projekte fiir Tief-
bauten und Planungen, die das Orts- und
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Landschaftsbild wesentlich verdndern
wirden», zu «begutachten».®

Der Leiter des Tiefbauamtes nahm die
Einladung der DHK zu einer gemeinsa-
men Sitzung freundlicherweise an. Bei
dieser Gelegenheit fiihrte Oliver Jacobi
der Kommission an einem Beispiel vor,
mit welchen Problemen und verschieden-
artigen Interessen und Bediirfnissen das
Tiefbauamt bei der Planung einer Stras-
sensanierung konfrontiert ist. Dass es
nicht einfach ist, all diesen Anforderun-
gen gerecht zu werden und erst noch die
ortlichen Gegebenheiten mitzuberiick-
sichtigen, liegt auf der Hand. Die DHK
zeigte ihrerseits die Anliegen auf, die sie
als Vertreterin der an der Ortsbildpflege
interessierten Offentlichkeit wahrzunch-
men versucht: Wo immer Eingriffe zu-
gunsten von Verkehrsfluss und Minuten-
takt zu unwiederbringlicher Zerstorung
des Orts- oder Landschaftsbildes fiihren
wirden, ist es die DHK kommenden Ge-
nerationen schuldig, dass sie sich fur die
Erhaltung gewachsener Strukturen ein-
setzt.

Was dies alles im Einzelnen bedeutet,
flihrt ein gemeinsamer Rundgang durch
Arisdorf vor Augen, wo die Kantons-
strasse saniert werden muss.

Lassen wir zuerst den Strassenbau zu
Wort kommen:

Die Planung der Sanierung der Kantons-
strasse hat sich in die Lange gezogen,
da versucht wird, die verschiedenen Be-
diirfnisse gemeinsam zu erfassen und in
einem ausgereiften Projekt zur Ausfiih-
rung zu bringen. Wie es im Leitbild des
Tiefbauamtes heisst, muss dessen Arbeit
nachhaltig sein:® Die sanierte Strasse soll
nicht umgehend wieder aufgerissen wer-
den miissen. Allerdings ldsst der gegen-



wirtige Zustand der Strasse einen weite-
ren Aufschub der Sanierung nicht mehr
Zu.

Die Kantonsstrasse soll den Verkehr fliis-
sig und sicher durch die Ortschaften fiih-
ren. Die Strasse soll breit genug sein, da-
mit Motorfahrzeuge einen ausreichenden
Sicherheitsabstand zu den Velofahrern
einhalten konnen.

Auch die Bediirfnisse der Fussginge-
rinnen und Fussginger missen bei ei-
ner Sanierung berticksichtigt werden:
Beidseitig sollen Trottoirs mit normaler
Randsteinhdhe das sichere Begehen der
Hauptstrasse, der wichtigsten Verkehrs-
achse des Dorfes, ermdglichen. Es gibt
Flachen entlang der Hauptstrasse, die mit
einfachen Mitteln und Servituten zu Geh-
wegen umgewandelt werden kdnnen.

An anderen Stellen muss die Boschung
zuriickgesetzt werden, weswegen eine
Mauer die an dieser Stelle steil abfallende
Boschung auffangen und stiitzen muss.
Wo Gehwege neu erstellt werden, miissen
sie so breit sein, dass sie problemlos mit
Rollstithlen benutzbar sind. Dazu muss
die Strassenfliche zum Teil erheblich ver-
breitert werden. In Dorfern ist das nicht
iberall moglich, da Gebiudeteile in den
so beanspruchten Raum ragen.

Bestehende Gebdude und Gebdudeteile
werden bei der Strassensanierung nicht
beseitigt. Solche «Engnisse» bleiben also
bestehen, miissen fiir die Fahrzeuglenke-
rinnen und -lenker aber erkennbar sein.
Aus Sicht der Strassenplanung zwingt
ein Engnis diese, langsamer zu fahren,
was einerseits zur Sicherheit im Verkehr
beitrdgt. Andererseits ist es in dieser Situ-
ation nicht moglich, tiberall ein beidseiti-
ges Trottoir anzulegen, was sicher nicht
zur Verkehrssicherheit beitrigt.

Anspriiche an die Verkehrsplanung stellt
auch der offentliche Verkehr. Er verlangt
eine moglichst konstante Breite der Kan-
tonsstrassen, so dass Busse problemlos
kreuzen konnen. Wo dies nicht der Fall
1st, sind Staus und damit Schwierigkei-
ten, den Fahrplan einhalten zu konnen,
die Folge.

Die DHK nahm zur Kenntnis, dass
Sachzwinge die Strassenplanung be-
herrschen, die aus Sicht der jeweiligen
Strassenbeniitzerinnen und -beniitzer
durchaus berechtigt sind.

Arisdorf ist aber nicht nur eine komplexe
Planungsaufgabe. Es ist ein altes Stras-
sendorf, das seinen urspriinglichen Cha-
rakter ausgeprigt hat, als sich die meis-
ten Strassenbeniitzerinnen und -beniitzer
noch zu Fuss oder hochstens mit der
Geschwindigkeit von Fuhrwerken fortbe-
wegten. Und trotz eines enormen Wachs-
tums und Strukturwandels hat Arisdorf
die Eigenart des Zeilendorfes entlang der
Strassenachse bewahren kénnen.

Die Obstbiume, die vor dem Zweiten
Weltkrieg das Landschaftsbild pragten
und die landwirtschaftliche Struktur des
oberen Kantonsteils bezeugten, sind am
Ende des Jahrhunderts zum grossten Teil
verschwunden. Die Zeilenstruktur des
Dorfes ist jedoch noch gut sichtbar."” Was
geschieht mit dem Ortsbild heute, da die
Strasse ein viel grosseres Verkehrsauf-
kommen bewéltigen muss und neuen Be-
diirfnissen angepasst werden soll?

Setzen wir den Spaziergang mit Blick
auf das Dorfbild fort: Wie ist es von
der Strasse geprigt worden? Wie legt es
Zeugnis fiir seine Geschichte ab?

Die Strasse fiihrt nicht schnurgerade
durchs Dorf. Sie bildet Engnisse, die die
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Bilder eines Spaziergangs entlang der Kantonsstrasse in Arisdorf (Fotos: H. J. Stalder).
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Siedlung strukturieren. Sie zu begradi-
gen, hiesse die Struktur des Dorfes zer-
storen: Die Vielzahl von Gebauden, die
—unabhingig von ihrer architektonischen
Qualitdat — die Strasse sdumen und den
unverwechselbaren Charakter des Orts-
bildes priagen, wiirde dadurch in einem
auswechselbaren Allerwelts-Dorfbild
verschmelzen.

Wer auf der Kantonsstrasse durch das
Dorf fahrt, wird auf stets wechseln-
de Héusergruppen achten miissen. Wer
in Eile ist und diese Strecke jeden Tag
zuriicklegt, wird sich an diesen Merk-
punkten unbewusst orientieren. Der Fuss
wird ein wenig vom Gaspedal weggehen,
bremsbereit, ohne dass eine Verkehrsta-
fel dazu auffordert. Die Fahrzeuglenke-
rin oder der Fahrzeuglenker wird so die
Verkehrssicherheit der verletzlicheren
Strassenbeniitzerinnen und -beniitzer un-
willkiirlich erhéhen.

Nicht nur die Engnisse, die von Bauten
vorgegeben sind, gliedern den Verlauf der
Strasse. Auch Pfldsterungen, Einfahrten,
Baumgruppen wechseln sich ab und be-
reichern das Bild. Nicht jeder dieser Rei-
ze ist denkmalwiirdig, aber wiirden sie
beseitigt oder vereinheitlicht, ginge mehr
verloren als die Summe aller Teile.

Wer nur an eine moglichst ungebremste
Durchfahrt denkt, soll Umfahrungs- oder
Schnellstrassen befahren. Schnellstras-
sen sind im Baselbiet von tiberall her in
kurzer Zeit zu erreichen.

Die Begrenzungen des Strassenraums,
wie sie auf dem Spaziergang durch
Arisdorf begegnen, sind ein Vorplatz,
ein Zaun, eine Hausmauer, auf die eine
teilweise verwitterte Stiitzmauer folgt,
dann eine Grasboschung, die ein Weide-
zaun vom Strassenbord abtrennt. Ausser

bei der Hausmauer wiére der Raum vor-
handen, um mit wenig Aufwand einen
Gehsteig einzurichten. Wie soll dieser
nun gestaltet werden, um die Vielfalt des
Dortfbildes nicht preiszugeben?

Wo die Boschung zurtickgenommen wird,
muss eine Mauer den nun héheren Hang
stiitzen. Wie kann diese Mauer gestaltet
werden? Die drei Beispiele in Arisdorf
zeigen, dass die Detailgestaltung eine
massgebliche Rolle spielen kann. Nicht
immer ist die — vielleicht gut gemeinte —
rustikale Losung diejenige, die sich am
selbstverstandlichsten in die gewachsene
Struktur einfugt.

Das Bediirfnis nach Mobilitét priagt unse-
re Umwelt stark. Es stellt aber auch hohe
Anspriiche an die Sicherheit gerade der
schwicheren  Verkehrsteilnehmerinnen
und -teilnehmer. Und nicht zuletzt fordert
dic DHK im offentlichen Interesse eine
detaillierte und sorgféltige Verkehrsge-
staltung in den Ortskernen. Schon friither
hatte die DHK moniert, dass bei der kon-
sequenten Verbreiterung von Kantons-
strassen in Kernzonen die Anforderungen
der Ortsbildpflege nicht immer erfullt
werden. Verdnderungen an Bauten, Stiitz-
mauern, Brunnen, Vorgirten, Bdumen
usw. konnen den erhaltenswerten Stras-
senraum verunstalten."

Der Leiter des Tiefbauamtes zeigte sich
offen fiir eine Zusammenarbeit. Die
DHK verabschiedete nach der gemein-
samen Begehung der Kantonsstrasse von
Arisdorf folgende Beschliisse:

«Mit einer guten Planung und einer de-
taillierten Gestaltung kann in den Orts-
kernen sehr viel erreicht werden. Der
Einbezug von Architekten oder Land-
schaftsarchitekten ist daher sehr zu
begriissen.
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Die Denkmal- und Ortsbildpflege ver-
tritt Anliegen im 6ffentlichen Interesse,
welche bei Tiefbauprojekten auch etwas
kosten diirfen.

Die Denkmalpflege ist interessiert an ei-
ner friihzeitigen Information tiber Tief-
bauprojekte und wiinscht, auch in die De-
tailgestaltung einbezogen zu werden.»

Bestehende Losungen, die manchmal
zwar kaum auffallen, aber in ihrem Re-
sultat bestechen, konnen unter Umstén-
den teure und verunstaltende Eingriffe
vermeiden helfen. So hat Arisdorf eine
Losung fir diejenigen Fussgingerinnen
und Fahrgidnger gefunden, die ldngere
Wege nicht auf der Hauptstrasse zuriick-
legen wollen:

Fusswege flihren abseits der Kantons-
strasse und parallel zu ihr durchs Dorf.
Wo es notig ist, filhren Verbindungswe-
ge zuriick zur Strasse. Die Frage, ob die
Kantonsstrasse verbreitert und mit beid-
seitigen Trottoirs ausgestattet werden
muss, sollte das Tiefbauamt daher noch-
mals sorgfaltig priifen. Die bestehenden
Engnisse, die auch beim vorliegenden
Sanierungsprojekt nicht aufgehoben wer-
den sollen, werden fiir die notwendige
Entschleunigung sorgen.

Projektbegleitung: Neubau des Stegs
beim Bottminger Schloss

Die DHK als beratendes Fachorgan des
Kantons pflegt gemiss Gesetz den «Kon-
takt mit zielverwandten privaten Orga-
nisationen, staatlichen Stellen sowie mit
Gemeindebehorden.»® Dieser Aufgabe
kam sie auch in der Berichtperiode nach,
indem eine ihrer Fachpersonen den Neu-
bau des Stegs beim Bottminger Schloss
begleitete.
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Das Sanierungsprojekt sah umfassende In-
standstellungs- und Wiederherstellungsar-
beiten an der Garten- und Weiheranlage des
Bottminger Schlosses vor. Bei diesem sehr
beliebten Ausflugsziel — einem der bedeu-
tendsten Bau- und Gartendenkmaler des
Kantons — kommen selbst geringfiigigen
Anderungen eine hohe Bedeutung zu. Des-
halb verdienen sie sorgféltige Beachtung.

Die hdlzernen Zugangsstege iiber den
Weiher hatten ausgedient und mussten er-
setzt werden. Thre blosse Rekonstruktion
kam nicht in Frage, weil neuere Sicher-
heitsvorschriften die grossen Abstinde
zwischen den Lidngsbalken des Geldn-
ders nicht erlaubt hdtten. Im historischen
Kontext fand sich eine zeitgemasse und
addquate Losung: Eine Holzkonstruktion
auf vier holzernen Jochen gewihrleistet
den Zutritt zum Schloss. Die Liangslatten
am Geldnder sind nun schmaler, liegen
aber ndher beieinander. So besteht fiir
kleinere Kinder keine Gefahr, beim Spiel
in den Teich zu stiirzen, wihrend ihre El-
tern im Schlossrestaurant sitzen.

Die Zugbriicken am Schlosseingang wur-
den funktionstiichtig wiederhergestellt,
wihrend sie vor der Sanierung des Ste-
ges nicht gehoben und gesenkt werden
konnten. Zu diesem Zweck bildet ein ein-
gefarbtes Edelstahlnetz die Gelanderfiil-
lungen, das auf einem Rohrrahmen aufge-
spannt ist; es lasst sich beim Hochziehen
der Zugbriicken auffalten. Die urspriingli-
chen Mechanismen der Zugbriicken wa-
ren noch erhalten, obwohl der bisherige
Steg nicht aufziehbar gewesen war. Diese
je unterschiedlichen Mechanismen inner-
halb der Tore wurden bei der Sanierung
nicht verdndert, sondern bloss instand ge-
stellt. Welche Symbolkraft, wenn sich die
Zugbriicken kiinftig bei besonderen An-
lissen senken werden, um den geladenen
Gisten Einlass ins Schloss zu gewihren!



Bottmingen, Weiherschloss: Der Steg auf der Siidseite nach der Renovation (Foto: H. J. Stalder).

Kantonal geschiitzte Kulturdenkmiler': Erginzungen zum Inventar

Antrag auf Unterschutzstellung

Beim Regierungsrat wurde beantragt, das
sogenannte «Buchhiisli» in Ormalingen
unter Schutz zu stellen. Das zweigeschos-
sige Waschhaus an der Miihlegasse 106a
ist nun als kantonal schiitzenenswertes
Kulturdenkmal ins Bauinventar Kanton
Basel-Landschaft (BIB) aufgenommen
worden. Dieses wiirdigt das 1785 errich-
tete Bauwerk folgendermassen: «Das
klassizistisch-biedermeierliche Bauern-
haus (Hauptstrasse 106) und das Wasch-
haus bilden ein vorbildliches Ensemble
an der Strassenmiindung Miihlegasse/
Hauptstrasse und eine markante Torsitu-
ation am ostlichen Dorfende.»'

Die Eigentiimerschaft mochte das
Buchhiisli als Bildhaueratelier umnutzen.
Ein denkmalvertrigliches Umbaukon-
zept liegt vor, und die Eigentiimer sind
mit einer Unterschutzstellung einverstan-
den. Die DHK erklirte sich ihrerseits ein-
verstanden, den angebauten Schopf — so-
weit zonenrechtlich zuldssig — mit einem
vom Volumen her dhnlichen Neubau zu
ersetzen. Einem Durchbruch vom Schopf
zum Erdgeschossraum steht sie jedoch
kritisch gegentiber und empfiehlt, darauf
zu verzichten.'s

Der lokale Name «Buchhiisli» geht auf
die Waschmethode des 18. und 19. Jahr-
hunderts zuriick: Damals wurde Lauge
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aus Buchenasche verwendet. Am Europi-
ischen Tag des Denkmals 2009 (12./13.
September) wurde diese traditionelle Art
zu waschen letztmals 6ffentlich vorgefiihrt.

Gesuche um Schutzentlassung

Im Berichtsjahr gingen zwei Gesuche um
Schutzentlassung bei der DHK ein, die
beide abgelehnt wurden.” Die Haltung
der DHK soll hier begriindet werden:

Das Gesetz sicht vor, dass der Regierungs-
rat ein geschiitztes Kulturdenkmal aus
dem Inventar streichen kann, nachdem er
die DHK angehort hat. Die Schutzentlas-
sung setzt voraus, dass die Griinde nicht
mehr gegeben sind, die zur Aufnahme in
das Inventar fuhrten, oder dass Griinde
des offentlichen Interesses lberwiegen,
die dieses Vorgehen verlangen.™ Da bei
beiden Gesuchen des vergangenen Jahres
die Griinde fiir die Unterschutzstellung
des Kulturdenkmals heute noch gelten
und kein offentliches Interesse an ei-
ner Schutzentlassung besteht, hitte eine
Schutzentlassung gegen das DHG ver-
stossen. Abgesehen von den juristischen
Uberlegungen sprach die Tatsache, dass
die damalige Eigentiimerschaft sowie
die Gemeinde der Unterschutzstellung
zugestimmt hatten, gegen eine Schutzent-
lassung. Es widersprache dem Gedanken
des Denkmalschutzes, wenn kurzfristige
Bediirfnisse oder materielle Interessen
den Ausschlag fiir eine Schutzentlassung
geben konnten. Nicht zuletzt traten die
heutigen Eigentiimer ihr Eigentum im
Wissen an, dass es unter Schutz steht.

Zweifellos verdndert sich auch das Ver-
stindnis von Denkmalschutz. So werden
neue Antrige auf Unterschutzstellung
meist nur noch gestellt, falls ein Gebaude
als Ganzes in hohem Masse Zeugnischa-
rakter flir seine Entstehungszeit(en) be-
sitzt —und nicht bloss eine originale Fassa-
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de bewahrt hat, die das Ortsbild pragt. Im
Gegensatz zu den Zeiten von Aufschwung
und rasantem Strukturwandel, als sich der
Denkmalschutz etablierte, beantragt die
DHK heute nur noch selten, Gebiude ins
Inventar der geschiitzten Kulturdenkma-
ler aufzunehmen. Doch die Bauten, die
sie frither unter Schutz stellen liess und so
vor der Zerstorung durch den Bauboom
bewahrte, sollen auch in Zukunft erhalten
bleiben. Die Offentlichkeit empfindet sie
oft gerade deshalb als schiitzenswert, weil
ihr Ausseres ein intaktes Ortsbild mit-
pragt. Und die Kantonale Denkmalpflege
tragt Sorge, dass die Gebiude, die sie zu
schiitzen verpflichtet ist, nicht zu ausge-
hohlten Fassaden reduziert werden. Die
DHK untersttitzt sie bei dieser Aufgabe.

Subventionen und Anerkennungsbei-
trage

Gesetzlich dazu ermichtigt, gewihrt
die DHK Subventionen an die Mehr-
kosten, die bei der Renovation und In-
standhaltung von kantonal geschiitzten
Liegenschaften dadurch entstehen, dass
die Kantonale Denkmalpflege Auflagen
geltend macht.” Summen von mehr als
50000.— Franken muss die DHK beim Re-
gierungsrat beantragen. Insgesamt wurden
im Jahr 2009 Subventionen samt Anerken-
nungsbeitrdgen in der Hohe von 626458.45
Franken gesprochen bzw. in der Hohe von
594 354.00 Franken ausbezahlt.

Ausserdem spricht die DHK Anerken-
nungsbeitrige an Gemeinden und Pri-
vatpersonen, die sich flir die Erhaltung
kommunal geschiitzter Objekte einset-
zen. Damit bringt sie ihre Anerkennung
fiir ein Engagement zum Ausdruck, das
ganz dem Sinn und Zweck von Denk-
malpflege und DHK entgegen- und der
Offentlichkeit zugute kommt. Sie hat im



Berichtsjahr folgende Anerkennungsbei-
trage gesprochen:

Sodbrunnen Zunzgen

Die Kantonsarchidologie hat den ersten
Sodbrunnen freigelegt und dokumentiert,
der in je Zunzgen entdeckt wurde. Spezi-
ell am Fund sind die beiden gut erhalte-
nen, ineinandergestellten Teuchel fiir den
Pumpenbetrieb.

Boschenmattbichlein Ziefen

Den Anerkennungsbeitrag sprach die
DHK fiir die Ausdolung, bei der die Ge-
meinde das Gestaltungskonzept {iber-
nommen hat, das die Kantonale Denk-
malpflege (KD) und die Eidgendssische
Natur- und Heimatschutzkommission
(ENHK) gewiinscht hatten.

Dorfplatz Rickenbach

Der Beitrag wurde fiir die Sanierung des
Dorfbrunnens und die Neugestaltung des
Dorfplatzes entrichtet. KD und DHK
hatten fiir die Gestaltung des Platzes, die
Pfldsterung und die Neubepflanzung ver-
bindliche Vorgaben formuliert.

Fassadensanierung Gartenstadt Miin-
chenstein

Wie schon im Vorjahr beantragten zwei
Hausbesitzer einen Kantonsbeitrag an
die Sanierung von Fassaden. Wiederum
bewilligte die DHK die Beitrdge unter
der Bedingung, dass die Arbeiten mit
denkmalvertraglichen Materialien ausge-
fiihrt werden. Die DHK begriisst es sehr,
wenn Besitzer von Liegenschaften sich
der Bedeutung des historischen Ensem-
bles bewusst sind und ihren Beitrag zur
Erhaltung des Gesamteindrucks leisten.

Obwohl die geplante Siedlung «Gar-
tenstadt» in Miinchenstein nur teilweise
verwirklicht wurde, vermittelt sie doch
einen guten Eindruck des Siedlungsbaus
vor dem Ersten Weltkrieg, der eine Pio-
niertat fiir den Stidtebau darstellt: Uber-
bauungen wie die Gartenstadt spielten
im gesamten 20. Jahrhundert eine grosse
Rolle im urbanen Siedlungsbau.* Her-
vorragende Beispiele dieses Siedlungs-
baus geniessen noch keinen integralen
kantonalen Schutz. Umso verdienstvoller
ist es, wenn einzelne Privatpersonen sich
um dieses Kulturdenkmal bemiihen, be-
vor einschneidende Verdnderungen die
Wirkung der urspriinglichen Siedlungs-
gestaltung verwischen.

Nachruf Taunerhaus Reinach

Fiir die Wiederinstandstellung des Tau-
nerhauses in Reinach hatte die DHK ei-
nen Anerkennungsbeitrag in Aussicht ge-
stellt. Das schier endlose Tauziehen um
die Erhaltung des historischen Bauwerks
endete in einem Trauerspiel: Das Tau-
nerhaus wurde im vergangenen Sommer
abgerissen. Bloss als Erinnerung wird es
im Namen des neuen «Taunerquartiers»
weiterleben. Doch wer wird sich an die
Bedeutung des Wortes «Tauner» zurlick-
besinnen?”' Eine Volksabstimmung in
der Gemeinde hatte das Schicksal des
kleinen Baus besiegelt, obwohl die Fi-
nanzierung der Instandstellung von pri-
vater Seite gesichert gewesen wire. Fur
die Gemeinde entstanden mit dem Abriss
hohere Kosten, als der Erhalt verursacht
hitte. Selbstverstindlich entfiel damit der
Anerkennungsbeitrag der DHK.

Ein Nachruf auf das unscheinbare, vier-
hundertjdhrige Haus darf nicht ver-
schweigen, dass die Gemeinde als Besit-
zerin dessen Unterhalt am Ende kldglich
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vernachlissigte. Daher erstaunt es nicht,
dass der historische Wert des Taunerhau-
ses von einer Mehrheit der Stimmberech-
tigten nicht mehr erkannt wurde. Viel-
leicht lauft es auch dem Trend der Zeit
entgegen, dass sich eine aufstrebende
Gemeinde, die sich in kiirzester Zeit vom
mittelgrossen Dorf zur Stadt mit urba-
nem Zentrum entwickelt hat, an die Ar-
mut und die Bescheidenheit des Lebens
in fritheren Zeiten erinnern mag. Lokal-
patriotisch gefarbte Nostalgie kommt im
Namen des neuen Quartiers zum Aus-
druck, der Bezug zur eigenen Geschichte
ist aber verschwunden.

Wende zum Guten: Schopf des Gast-
hofs «Rossli» Holstein

Lange Zeit war der Schopf, der zum
Gasthof «R6ssli» in Holstein gehort, eine
Ruine. Die Gemeinde hitte sie gerne ab-
gerissen, um Platz fiir Neues zu schaffen,
doch die DHK erhob Einspruch. Inzwi-
schen ist der Schopfim Dorfzentrum, der
wiahrend Jahren kaum als Zierde gelten
konnte, wieder eingedeckt und — von
der Kantonalen Denkmalpflege begleitet
— instand gestellt worden. Als Kinderta-
gesstatte hat er einen Zweck erhalten, der
im wahrsten Sinn neues Leben aus den
Ruinen blithen ldsst. Ebenfalls wurde die
Fassade des Hauptgebdudes des «Ross-
lin renoviert. Nun scheint sich der Sinn
zu erfiillen, weswegen der Abbruch des
Schopfs verhindert worden ist: Ein wich-
tiger Aspekt des historischen Zentrums
des Dorfes — zugleich Station an der Hau-
ensteinroute — bleibt lebendig erhalten.

Weitere Titigkeiten: Sitzungen, Dele-
gationsarbeit und eine Begehung

Die Kommission traf sich zu zehn ordent-
lichen Sitzungen. Mehrere Giste aus der

122

Bau- und Umweltschutzdirektion durften
an einzelnen Sitzungen begriisst werden:
Regierungsrat Jorg Krahenbiihl nahm an
einer ordentlichen Sitzung Einsicht in
die Arbeit der DHK. An einer anderen
machte sich der neue Leiter des Amtes
fir Raumplanung, Dr. Martin Kolb, mit
der Sichtweise der DHK vertraut. Aus-
serdem hatte eine Delegation der Kom-
mission Gelegenheit, aktuelle politische
Fragen mit Regierungsrat Krihenbiihl zu
diskutieren. Die Begehung der Kantons-
strasse von Arisdorf zusammen mit Oli-
ver Jacobi, dem Leiter des Tiefbauamtes,
ist bereits oben ausfiihrlich behandelt
worden. Die Kommission traf sich zudem
zu einer ausserordentlichen Sitzung mit
der Natur- und Landschaftsschutzkom-
mission (NLK).

Im letzten Jahresbericht stand zu lesen,
dass die DHK denkmalpflegerische Re-
novationsarbeiten subventioniere und
so «einen Beitrag zur Wertschopfung
von auf solche Arbeiten spezialisierten
KMU s leisten und damit mithelfen (kon-
ne), Wachstum zu generieren.»> Erfreuli-
cherweise wird das Gesetz, das sie dazu
berechtigt, vom KMU-Forum fiir die
Regulierungsfolgenabschidtzung dusserst
positiv eingeschitzt.** Das Forum erach-
tet die finanziellen Mittel, die fiir die Um-
setzung des DHG zur Verfligung stehen,
als vergleichsweise gering.

Mitglieder der Kommission:

Stefan Buess, Prisident; Elisabeth Hub-
mann, Vizeprisidentin; Brigitte Frei-
Heitz, Kantonale Denkmalpflegerin; Mat-
thias Fahrni, Landschaftsarchitekt; Daniel
Miiller, Architekt; Heidi Rieder Rosen-
mund, Architektin; Hansjorg Stalder, His-
toriker; Walter Niederberger, Aktuar.
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DHG vom 9.4.1992 § 1

Siehe Vernehmlassung, verabschiedet von der DHK am 18.6.2009

Siehe  http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/polit-rechte/vernehml/vern2009/solar/Irv_
solaranlagen.pdf

Vergleiche auch die «Energiestrategie» vom 8.4.2008

Fiir eine ausfiihrlichere Beschreibung des Umbaus siehe Architektur & Technik 3/09

Protokoll DHK vom 23.4.2009

Protokoll DHK vom 17.12.2009

DHG vom 9.4.1992 § 14.1d

Leitbild Tiefbauamt: http://www.baselland.ch/Tiefbauamt.273933.0.html

Fotos aus Karl Martin Tanner: Augen-Blicke. Bilder zum Landschaftswandel im Baselbiet, Verlag des Kan-
tons Basel-Landschaft, Liestal 1999

Protokoll DHK vom 20.8.2009

Protokoll DHK vom 19.11.2009

DHG vom 9.4.1992 § 14.1a

http://www.baselland.ch/Denkmalpflege.273851.0.html

Bauinventar Kanton Basel-Landschaft (BIB), Gemeinde Ormalingen, erstellt im Auftrag der Kantonalen
Denkmalpflege durch Claudio Affolter, Mirz/April 2002, S. 14

Protokoll DHK vom 20.8.2009

Protokolle DHK vom 18.12.2008, 26.2.2009, 26.3.2009 und 17.12.2009

DHG vom 9.4.1992 § 20.2

DHG vom 9.4.1992 § 14.1¢

Siehe Bauinventar Kanton Basel-Landschaft (BIB), Gemeinde Miinchenstein, erstellt im Auftrag der Kan-
tonalen Denkmalpflege durch Claudio Affolter, Januar/Februar 2005, S. 9-11

«Im Namen «Tauner> oder «Tawner> verborgen ist der Hinweis auf das Tagewerk enthalten und leitet sich
vom mittelhochdeutschen <tagewan, «tagewen> oder «-won> ab. Diese Begriffe bezeichnen das Flichen-
mass fiir jene Landfliche, die man an einem Tag bestellen kann. Der Tauner selber war ein Kleinbauer, der
nicht geniigend eigenes Land besass, um sich und seine Familie durchbringen zu konnen. Auf seinem klei-
nen Hof hielt er Kleinvieh wie Ziegen, Schweine oder auch Tauben. Das fehlende Einkommen sicherte er
sich, indem er sich bei einem Grossbauern im Dorf als Taglohner verdingte. (...) In der Dorfgemeinschatft
bildeten sie eine respektable Gruppe, die bis zu 50 Prozent der Einwohner ausmachte.» (http://knubbelog.
files.wordpress.com/2009/05/flyer-pro-taunerhaus-kurzinfos.pdf)

Tatigkeitsbericht DHK 2008, S. 3

Schreiben des KMU-Forums an Regierungsrat Jorg Krahenbiihl vom 17.6.2010

123



	Tätigkeitsbericht 2009 der Kantonalen Denkmal- und Heimatschutzkommission

